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Die vorstehende Satzung wird gemäß § 6 Abs. 2 der 
Landschaftsverbandsordnung in der z. zt. geltenden 
Fassung bekannt gemacht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kannt gemacht worden, 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan
det oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

237 

Münster, den 12. November 1998 

Schäfer 

Direktor des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

- GV. NRW. 1998 S. 660. 

.. Zweite Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

"her Zuständigkeiten im Wohnungs
und Kleinsiedlungswesen 

Vom 4. November 1998 

Aufgrund des § 3 des Wohnungsbauförderungsgesetzes 
vom 18. Dezember 1991 (GV. NW. S. 562) wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Wohnungs
und Kleinsiedlungswesen vom 2. Juni 1992 (GV. NW. 
S. 190), geändert durch Verordnung vom 13. Dezember 
1996 (GV. NW. S. 520), wird wie folgt geändert: 

In § 2 wird am Ende der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt: 

,,7. Die Aufgaben der Bewilligungsstelle für den Bergar
beitenvohnungsbau im Sinne des § 11 Abs. 7 
(Zustimmung zur Modernisierung) der Verordnung 
über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (lI. 
BV)" 

Artikel 2 

Die Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. November 1998 

Der Minister für Bauen und Wohnen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Michael Vesper 

- GV. NRW, 1998 S. 661. 

33 
7122 

Gesetz 
über die Versorgung 

der Steuerberater (StBVG NW) 
Vom 10. November 1998 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das folgendes 
Gesetz beschlossen: 

33 
Artikel 1 

Gesetz über die Versorgung der Steuerberater 

§ 1 
Errichtung, Aufgabe 

(1) Es wird eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
mit dem Namen "Versorgungswerk der Steuerberater im 
Land Nordrhein-Westfalen" (Versorgungswerk) mit Sitz 
in N ordrhein-Westfalen errichtet. Der Ort des Sitzes wird 
durch die Satzung bestimmt. 

(2) Das Versorgungswerk leistet seinen Mitgliedern und 
den sonstigen Leistungsberechtigten Versorgung nach 
Maßgabe dieses Gesetzes und der Satzung. 

(3) Das Versorgungswerk erbringt seine Leistungen 
ausschließlich aus eigenen Mitteln. 

§ 2 
Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Versorgungswerks sind 

1. selbständige und nicht selbständige Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte, die einer der Aufsicht des 
Landes Nordrhein-Westfalen unterstehenden Steuer
beraterkammer angehören; 

2. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und persönlich 
haftende Gesellschafter von Steuerberatungsgesell
schaften, die einer der Aufsicht des Landes Nordrhein
Westfalen unterstehenden Steuerberaterkammer an
gehören, die nidlL Steuerberater oder Steuerbevoll
mächtigte sind. 

Die Satzung kann vorsehen, daß die Mitgliedschaft auf 
Antrag erhalten bleibt, wenn die Voraussetzungen der 
Ziffern 1 und 2 in der Person eines Mitglieds entfallen. 

(2) Von der Mitgliedschaft ausgenommen ist, wer die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nach Vollendung des 
40. Lebensjahres erfüllt. 

(3) Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk endet, so
bald eine Mitgliedschaft im Versorgungswerk der Wirt
schaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande 
Nordrhein-Westfalen begründet wird. In diesem Fall sind 
94,5% der von dem Mitglied an das Versorgungswerk 
gezahlten Beiträge zuzüglich einer Verzinsung, deren 
Höhe der jeweiligen Nettorendite der Kapitalanlagen des 
Versorgungswerkes in der Zeit der Mitgliedschaft im 
Versorgungswerk entspricht, auf das Versorgungswerk 
der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im 
Lande Nordrhein-Westfalen überzuleiten. Die Satzung 
kann vorsehen, daß die Mitgliedschaft auf Antrag erhal
ten bleibt; Satz 2 bleibt von dieser Regelung unberührt. 

§ 3 
Organe 

Organe des Versorgungswerks sind 

1. Die Vertreterversammlung; 

2. der Vorstand; 

3. der Präsident; 

4. der Geschäftsführer. 

§ 4 
Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung besteht aus 30 Mitglie
dern, von denen jeweils 10 den Steuerberaterkammern 
Düsseldorf, Köln und Westfalen-Lippe angehören. Die 
Mitglieder und die in der Satzung vorgesehene Anzahl 
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von Ersatzmitgliedern werden für die Dauer von 5 Jahren 
gewählt. Wählbar und wahlberechtigt sind nur Mitglie
der des Versorgungswerks. Die Wahlen werden getrennt 
nach Kammerbezirken durchgeführt. Die Einzelhelten 
des Wahl verfahrens werden in einer Wahlordnung gere
gelt. 

(2) Die Vertreterversammlung beschließt über 

1. Erlaß und Änderung der Satzung sowie der Wahlord
nung; 

2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
in den in der Satzung vorgesehenen Fällen; 

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Vorstandes; 

4. die Festsetzung der Beiträge und Bemessung der 
Leistungen. 

(3) Die Vertreterversammlung ist beschlußfähig, wenn 
mindestens 16 ihrer Mitglieder anwesend sind. Sie faßt 
ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, im Falle der 
Ziffern 1 und 2 des Absatzes 2 mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. 

(4) Die Vertreterversammlung tritt mindestens einma.l 
jährlich zusammen. Der Vorstand sowie ein Drittel der 
Mitglieder der Vertreterversammlung können jederzeit 
die Einberufung verlangen. 

§ 5 

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern, die von der 
Vertreterversammlung für die Dauer von 5 Jahren ge
wählt werden. Vorstandsmitglieder dürfen nicht zugleich 
Mitglieder der Vertreterversammlung sein. Mindestens 
3 Mitglieder des Vorstandes müssen dem Versorgungs
werk angehören. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Versorgungs
werks. 

§ 6 

Präsident 

(1) Der Präsident und der Vizepräsident werden vom 
Vorstand aus dessen Mitte gewählt. Sie müssen dem 
Versorgungswerk angehören. 

(2) Der Präsident leitet den Vorstand und vertritt, 
vorbehaltlich des § 7 Abs. 2, das Versorgungswerk 
gerichtlich und außergerichtlich. Er führt die Aufsicht 
über den Geschäftsführer. 

(3) Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten. 

§ 7 

Geschäftsführer 

(1) Der Geschäftsführer wird auf Beschluß des Vorstan
des vom Präsidenten bestellt. 

(2) Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle. Er 
führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte und vollzieht 
die Beschlüsse des Vorstandes. 

§ B 
Beitragspflicht, Auskunftspflicht 

(1) Die Mitglieder des Versorgungswerkes sind zur 
Zahlung der satzungsgemäßen Beiträge verpflichtet, die 
durch Bescheid festgesetzt werden. Für die Berechnung 
ist das gesamte Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt im 
Sinne der §§ 14, 15 des Vierten Buches des Sozialgesetz
buchs maßgebend. 

(2) Für Beiträge, die zwei Wochen nach Fälligkeit noch 
nicht entrichtet worden sind, können nach Maßgabe der 
Satzung Säumniszuschläge erhoben werden. Bei Zah
lungsverzug von mehr als drei Monaten können zusätz
lich nach Maßgabe der Satzung Zinsen berechnet werden. 
Der Säumniszuschlag und die Zinsen werden durch 
Bescheid festgesetzt. 

(3) Das Versorgungswerk kann von den Mitgliedern 
und sonstigen LeistungsbereChtigten die Auskünfte ver
langen, die für die Feststellung der Mitgliedschaft, sowie 
von Art und Umfang der Beitragspflicht oder der Versor
gungsleistungen erforderlich sind. 

(4) Die Beitreibung rückständiger Beiträge, Säumnis
zuschläge und Zinsen, sowie die Durchsetzung von 
Auskunftsbegehren richtet sich nach dem Verwaltungs
vollstreckungsgesctz für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils geltenden Fassung. Insoweit ist das Versor
gungswerk selbst Vollstreckungsbehörde. 

§ 9 
Beitragsbefreiung 

Auf Antrag wird von der Beitragspflicht ganz oder 
teilweise befreit, wer 

1. Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversiche
rung ist; 

2. Pflichtmitglied einer anderen, bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ist; § 2 
Abs. 3 des Gesetzes bleibt unberührt; 

3. aufgrund eines öffentlich-rechtlichen ständigen 
Dienstverhältnisses Anspruch auf Ruhegeld und Hin
terbliebenenversorgung nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen hat. 

Die Satzung kann für diese Fälle Mindestbeiträge 
festlegen. Bei vollständiger Beitragsbefreiung ruhen alle 
Mitgliedschaftsrechte. 

§ 10 
Leistungen des Versorgungswerkes 

(1) Das Versorgungswerk erbringt nach Maßgabe der 
Satzung auf Antrag folgende Leistungen: 

1. Altersrente; 

2. Berufsunfähigkeitsrente; 

3. Hinterbliebenenrente; 

4. Erstattung von Beiträgen; 

5. Übertragung von Beiträgen auf einen anderen Versor
gungsträger; 

6. Kapitalabfindung für hinterbliebene Ehegatten bei 
Erlöschen des Rentenanspruchs durch Wiederverhei
ratung; 

7. Kapitalabfindung für Mitglieder, deren Rentenan
spruch einen in der Satzung bestimmten monatlichen 
Mindestbetrag nicht erreicht. 

(2) Die Satzung kann Zuschüsse zu Rehabilitations
maßnahmen und ein Sterbegeld vorsehen. 

§1l 
Verjährung 

Die satzungsgemäßen Ansprüche auf Leistungen und 
Beiträge verjähren in 4 Jahren. Die Verjährung beginnt 
mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch fällig 
geworden ist. Für die Hemmung, die Unterbrechung und 
die Wirkung der Verjährung gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. 

§ 12 
Abtretung, Verpfändung, Pfändung 

Ansprüche auf Leistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Für die Pfändung gilt § 54 des 
Ersten Buches des Sozialgesetzbuches entsprechend. 

§ 13 
Satzung 

(1) Soweit die Angelegenheiten des Versorgungswerkes 
nicht gesetzlich bestimmt sind, werden sie durch die 
Satzung geregelt. Das gilt insbesondere für 

1. die Feststellung und Zahlungsweise der Beiträge und 
Leistungen; 

2. die Begründung und Beendigung der Mitgliedschaft 
sowie Beitragsbefreiungen; 

3. die Nachversicherung gem. § 186 des Sechsten Buches 
des Sozialgesetzbuches; 

4. die Bestimmung der nach den § 8 und 14 dieses 
Gesetzes zu erhebenden und ermittelnden Daten. 
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(2) Satzung und Satzungsänderungen bedürfen der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie werden mit dem 
Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde vom Ver
sorgungswerk im Ministerialblatt für das Land Nord
rhein-Westfalen bekannt gemacht und treten, wenn kein 
anderer Zeitpunkt bestimmt ist, am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

§ 14 
Auskünfte 

Das Versorgungswerk kann vom Finanzministerium 
und den Steuerberaterkammern des Landes Nordrhein
Westfalen Auskünfte über die Betroffenen einholen, 
soweit die Auskünfte für die Feststellung der Mitglied
schaft sowie Art und Umfang der Beitragspflicht oder 
Versorgungsleistungen erforderlich sind. 

§ 15 
Aufsicht 

Das Versorgungswerk untersteht der Aufsicht des 
Landes, die als allgemeine Körperschaftsaufsicht (§ 20 
Abs. 1 LOG NW) durch das Finanzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen ausgeübt wird. 

§ 16 
Erste Vertreterversammlung 

(1) Die erste Vertreterversammlung besteht aus 30 
Mitgliedern, die das Finanzministerium aufgrund von 
Vorschlagslisten der Steuerberaterkammern bestellt. 
Jede Steuerberaterkammer erstellt eine Liste mit 20 
Vorschlägen. Aus jeder Vorschlagsliste werden 10 ordent
liche Mitglieder sowie 6 Ersatzmitglieder bestellt, die bei 
Ausscheiden von ordentlichen Mitgliedern in der vom 
Finanzministerium festgelegten Reihenfolge nachrücken. 
Die Vorgeschlagenen müssen Mitglied der Steuerberater
kammer sein. 

(2) Das Finanzministerium beruft die erste Vertreter
versammlung zu ihrer ersten Sitzung ein und leitet die 
Sitzung durch einen Beauftragten bis zur Wahl des 
Vorsitzenden. 

(3) Die erste Vertreterversammlung hat innerhalb eines 
Jahres nach ihrem erstmaligen Zusammentreten die 
Satzung zur Genehmigung vorzulegen. Nach Ablauf der 
Frist kann das Finanzministerium die ordentlichen Mit
glieder und die Ersatzmitglieder der ersten Vertreterver
sammlung abberufen und eine vorläufige Satzung selbst 
erlassen. Im Falle der Abberufung werden die Mitglieder 
der ersten satzungsgemäßen Vertreterversammlung ent
sprechend Absatz 1 bestellt. 

(4) Die erste Vertreterversammlung ist beschlußfähig, 
wenn mindestens 16 ihrer Mitglieder anwesend sind. Sie 
faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesen
den Mitglieder. 

§ 17 

Tätigkeitsdauer 

Nach Ablauf der Amtszeit führen die Amtsträger des 
Versorgungswerkes ihre Amtsgeschäfte bis zum Amtsan
tritt des Nachfolgers fort. 

§ 18 
Übergangsregelung 

(1) Wer bei Inkrafttreten des Gesetzes die Vorausset
zungen des § 2 Abs. 1 erfüllt und 

1. das 40. Lebensjahr nicht vollendet hat, wird Mitglied 
des Versorgungswerks. Er kann nach Maßgabe der 
Satzung auf Antrag von der Mitgliedschaft oder teil
weise von der Beitragspflicht befreit werden; 

2. das 40. Lebensjahr, nicht aber das 60. Lebensjahr 
vollendet hat, wird nach Maßgabe der Satzung auf 
Antrag Pflichtmitglied des Versorgungswerks. 

(2) Die Anträge nach Absatz 1 sind schriftlich innerhalb 
von 6 Monaten nach Inkrafttreten der Satzung zu stellen. 

7122 
Artikel 2 

Änderung des Gesetzes 
über die Versorgung der Wirtschaftsprüfer 

und der vereidigten Buchprüfer 

Das Gesetz über die Versorgung der Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüfer vom 6. Juli 1993 (GV. NW. 
S. 418) wird wie folgt geändert: 
1. § 2 des Gesetzes erhält folgende Fassung: 

§ 2 

Mitgliedschaft und Beitragspflicht 
(1) Mitglieder des Versorgungswerkes sind 
1. selbständige und nichtselbständige Wirtschaftsprü

fer und vereidigte Buchprüfer, die eine berufliche 
Niederlassung oder Zweigniederlassung im Lande 
NRW haben; 

2. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und persön
lich haftende Gesellschafter von Wirtschaftsprü
fungsgesellschaften oder Buchprüfungsgesellschaf
ten mit Hauptniederlassung oder Zweigniederlas
sung im Lande NRW, die nicht Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigte Buchprüfer sind. 

Die Satzung kann vorsehen, daß die Mitgliedschaft auf 
Antrag erhalten bleibt, wenn die Voraussetzungen der 
Nummer 1 und 2 in der Person eines Mitglieds 
entfallen. 
(2) Von der Mitgliedschaft ausgenommen ist, wer die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nach Vollendung des 
45. Lebensjahres erfüllt. 
(3) Die Mitglieder des Versorgungswerkes sind zur 
Zahlung der satzungsgemäßen Beiträge verpflichtet, 
die durch Bescheid festgesetzt werden. Für die Berech
nung ist das gesamte Arbeitseinkommen und Arbeits
entgelt maßgebend; das Nähere regelt die Satzung. Für 
Beiträge, die zwei Wochen nach Fälligkeit noch nicht 
entrichtet worden sind, können nach Maßgabe der 
Satzung Säumniszuschläge erhoben und Zinsen be
rechnet werden. Säumniszuschlag und Zinsen werden 
durch Bescheid festgesetzt. Die Beitreibung rückstän
diger Beiträge sowie von Säumniszuschlägen und 
Zinsen richtet sich nach dem Verwaltungsvollstrek
kungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils geltenden Fassung. Das Versorgungswerk ist 
selbst Vollstreckungsbehörde. 

(4) Auf Antrag wird von der Beitragspflicht ganz oder 
teilweise befreit, wer 

1. Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversiche
rung ist; 

2. Pflichtmitglied einer anderen, bei Inkrafttreten die
ses Gesetzes bereits bestehenden öffentlich-rechtli
chen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung 
ist; 

3. aufgrund eines öffentlich-rechtlichen ständigen 
Dienstverhältnisses Anspruch auf Ruhegeld oder 
Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtli
chen Grundsätzen hat. 

Die Satzung kann für diese Fälle Mindestbeiträge 
festlegen. Bei vollständiger Beitragsbefreiung ruhen 
alle Mitgliedschaftsrechte. 

(5) Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 StBVG NW übergeleitete 
Beiträge sind so zu behandeln, als wären sie von 
Anfang an und unmittelbar an das Versorgungswerk 
geleistet worden. 

2. § 12 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Sie werden vom Versorgungswerk mit dem Genehmi
gungsvermerk der Aufsichtsbehörde im Ministerial
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt ge
macht und treten, wenn kein anderer Zeitpunkt be
stimmt ist, am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Düsseldorf, den 10. November 1998 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang element 

Der Finanzminister 

Heinz Schlcußer 

Die Ministerin für Arbeit, 
Soziales und Stadtentwicklung, 

Kultur und Sport 
Ilse Brusi us 

- GV. NRW. 1998 S. 661. 

Satzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

über die Zuweisung von Mitteln 
der Ausgleichsabgabe nach dem 
Schwerbehindertengesetz an die 

örtlichen FürsorgesteIlen bei den Kreisen, 
kreisfreien und kreisangehörigen Städten 
im Rheinland für das Haushaltsjahr 1999 

(Ausgleichsabgabesatzung 1999) 
Vom 30. September 1998 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchst. d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 657), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 1997 (GV. NW. S. 458), in 
Verbindung mit § 11 des Gesetzes zur Durchführung der 
Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertengesetzes 
(DG-KOFSchwbG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. November 1987 (GV. NW. S. 401) hat die Land
schafts versammlung Rhemland am 30. 9. 1998 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 

Den örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, kreis
freien und kreisangehörigen Städten im Rheinland wird 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 31 Abs. 1 Ziff. 3 des 
Schwerbehindertengesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. August 1986 (BGBL I S. 1421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1997 (BGBL I 
S. 3160), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Ziff. 6 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Schwerbehindertengesetz vom 31. Januar 1989 (GV. NW. 
S. 78), für das Jahr 1999 35,04 v.H. des Aufkommens an 
Ausgleichsab~abe zugewiesen. 

§ 2 

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser 
Satzung ist der von der HauptfürsorgesteIle Köln im Jahr 
1997 vereinnahmte Gesamtbetrag der Ausgleichsabgabe 
unter Berücksichtigung des für 1997 durchgeführten 
Finanzausgleichs zwischen den HauptfürsorgesteIlen und 
der Abführung des dem Ausgleichsfonds beim Bundesmi
nister für Arbeit und Sozialordnung zustehenden Anteils. 

§ 3 

Die Auf teilung der Mittel auf die örtlichen Fürsorge
steIlen erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der in den 
jeweiligen Kreisen, kreisfreien und kreisangehörigen 
Städten am 28. 2. 1997 wohnenden Schwerbehinderten, 
die im Arbeitsleben stehen. 

§4 

Die Hauptfürsorgestelle kann einzelnen örtlichen Für
sorgestellen zur Durchführung ihrer Aufgaben über die 
ihnen gemäß § 1 zugewiesenen Beträge hinaus weitere 
Mittel 
- aus im Vorjahr nicht verwendeten Mitteln an Aus

gleichsabgabe der Fürsorgestellen 

und, soweit erforderlich, darüber hinaus bis zu einem 
Betrag in Höhe von 30 v.H. des Gesamtbetrages nach 
§ 1 

zur Verfügung stellen. 

§ 5 

Diese Satzung gilt für das Haushaltsjahr 1999. 

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland 

Dr. Wilhelm 

Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland 

Esser 

Die vorstehende Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß 
§ 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung in der z. Z. 
geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vur
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge
führt, 

die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kanntgemacht worden, 

der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan
det oder 

- der FOTIn- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Köln, den 5. Oktober 1998 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Esser 

- GV. NRW. 1998 S. 664. 
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bezug müssen his zum :JO. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
Ein:l:elbe~telJungen: Grafenbergcr Allee 100, Fax (0211) 96621229, Tel. (0211) 96821241,40237 Düsseldorf 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Fonn auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es Wird dringend empfohlen, Nachbestdlungen des Gesetz- und Verordnungs blattes für das Land Nordrhein-WcstIaien 
möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen derj'eweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späterenLieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eme Lie erung erfolgt, gilt die Nummer als vergnffen. Eme besondere Benachrlchtigung ergeht meht. 
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